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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

01.04.1993 

Geschäftszahl 

90/06/0209 

Rechtssatz 

Die Aufrechterhaltung der Ordnung umfaßt sehr wohl auch die Wahrung ortsbildnerischer Belange. Die in § 4 
Slbg OrtsbildschutzG normierte Anzeigepflicht kann auch in einer demokratischen Gesellschaft als 
unentbehrlich zur Hintanhaltung von Eingriffen in das Ortsbild angesehen werden. 


